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Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Anregungen werden 
nicht vorgebracht, siehe auch nächster Absatz der Stellungnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Untere Wasser- und Bodenschutzbehörde wurde beteiligt. 
Entsprechende Anregungen wurden nicht vorgebracht. Der 
Stadtverwaltung sind ebenfalls keine Altablagerungen bekannt. 
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Der abschließende Festsetzungskatalog gemäß § 9 Abs. 1 BauGB lässt 
eine entsprechende verbindliche Festsetzung nicht zu. Dessen 
ungeachtet sind die genannten Gesetze im Rahmen der Fachplanung 
bzw. Bauausführung ohnehin zu beachten. 
Der Einsatz der Bodenkundlichen Baubegleitung kann daher zum 
Beispiel auf Fachplanungsebene berücksichtigt bzw. im Bau-
genehmigungsverfahren gefordert werden. 
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Die Anregungen betreffen die Fachplanung. Entsprechende Hinweise 
müssen nicht in den Bebauungsplan übernommen werden. Die 
Bauleitpläne würden überfrachtet. Die einschlägigen Gesetze müssen 
ohnehin beachtet werden. 
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Die Untere Naturschutzbehörde wurde beteiligt. 
 
 
 
 
Eine Zurücknahme der Baugrenzen erfolgt trotz des Gefahrenbereiches 
zum Wald nicht, damit die Fachplanungen nicht zu sehr eingeschränkt 
sind und der Geltungsbereich intensiv, daher auch um mit Grund und 
Boden sparsam umzugehen, genutzt werden kann.  
Wenn erforderlich, sind im Rahmen der Fachplanung 
Sicherungsmaßnahmen zu treffen. 
Grundsätzlich kann auch ein Rückschnitt erwogen werden. 
 
 
 
Die Unterlagen wurden auch in das Internet eingestellt und die 
Dokumentation wird entsprechend vorgenommen. 
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Die Anbringung der Fledermauskästen wird zwar im 
artenschutzrechtlichen Gutachten erwähnt. Es handelt sich aber 
lediglich um eine Empfehlung. Dies ist grundsätzlich nicht als Ausgleich 
für eine Beeinträchtigung des Artenschutzes erforderlich. 
Die verbindliche Festsetzung erfolgt daher nicht. 
Den Investoren ist der artenschutzrechtliche Fachbeitrag bekannt und 
daher auch die Empfehlung zur Anbringung der Fledermauskästen. 
 
Nachrichtlich ist bereits in den textlichen Festsetzungen enthalten: 
„Sollte bei der Bebauung der Grundstücke während der 
Baugrubenherstellung Grundwasser aufgeschlossen und dessen 
Ableitung erforderlich werden, ist dies dem Kreisausschuss des Lahn-
Dill-Kreises, Fachdienst Wasser- und Bodenschutz, unverzüglich 
anzuzeigen.“ 
Dies wurde anscheinend übersehen. Änderungen sind für die 
Bauleitplanung nicht erforderlich. 
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Das Regierungspräsidium wurde beteiligt. 
 
 
Das Regierungspräsidium wurde beteiligt. 
 
 
Die Bewertung etwaiger Beeinträchtigungen ist nicht erforderlich, da der 
Bebauungsplan nach § 13a BauGB aufgestellt wird und daher 
Ausgleichsmaßnahmen ohnehin nicht erforderlich sind. 
Auf den Bodenschutz und die Rechtslage zum Schutzgut Boden wird in 
der Begründung auf insgesamt 3 Seiten ausführlich eingegangen. 
Ergänzungen sind nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
In die textlichen Festsetzungen wird nachrichtlich aufgenommen: „Wenn 
bei Bauarbeiten organoleptisch auffälliges Material, z.B. Geruch und 
Farbe, anfällt, ist der Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises, Fachdienst 
Wasser- und Bodenschutz zu informieren und die weitere 
Vorgehensweise abzustimmen. Das Material muss entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben untersucht und, wenn erforderlich, 
ordnungsgemäß entsorgt werden.“ 
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Die Anregungen sind im Rahmen der Fachplanung zu beachten. Die 
zusätzlich aufgenommenen Straßen einschl. der Wendekreis können 
gemäß der Anregung realisiert werden. 
Die Abstimmung ist Sache der Fachplanung. 
 
 
Für den Wendekreis ist ein Radius von 9 m erforderlich. Die im 
Bebauungsplan festgesetzte Fläche ist daher ausreichend groß für den 
Wendekreis zweiachsiger Müllfahrzeuge. 
Die Abstimmung ist Sache der Fachplanung. 
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Die ordnungsgemäße Löschwasserversorgung ist Sache der 
Fachplanung unter Würdigung der vorhandenen und geplanten 
Bebauung. 
Im Bebauungsplan können bezüglich der Löschwasserversorgung keine 
Festsetzungen getroffen werden. 
 
 
 
Siehe Ziffer 3 der Abwägung. 
 
 
 
Siehe Ziffer 3 der Abwägung. 
 
 
 
 
Die Anregungen betreffen die Fachplanung. Im Bebauungsplan können 
diesbezüglich keine Festsetzungen getroffen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Zurücknahme der Baugrenzen erfolgt trotz des Gefahrenbereiches 
zum Wald nicht, damit die Fachplanungen nicht zu sehr eingeschränkt 
sind und der Geltungsbereich intensiv, daher auch um mit Grund und 
Boden sparsam umzugehen, genutzt werden kann.  
Wenn erforderlich, sind im Rahmen der Fachplanung 
Sicherungsmaßnahmen zu treffen. 
Grundsätzlich kann auch ein Rückschnitt erwogen werden. 
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Die Unterlagen werden zu gegebener Zeit zugesandt. 
 
Dies ist bei Stellungnahmen durch Behördenvertreter aus 
Datenschutzgründen nicht erforderlich und auch unüblich. 
Dessen ungeachtet werden entsprechend Anregung die 
entsprechenden Daten unkenntlich gemacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Leitungen liegen innerhalb der vorhandenen bzw. auch der 
geplanten öffentlichen Straßenverkehrsflächen. 
Für die Bauleitplanung sind daher keine Festsetzungen erforderlich. 
Die Anregungen betreffen die Fachplanung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




